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Durch Minifterial-Erlaß vom 1. September 1877 (Min. BL. f. d. i. Verm. 
©. 257) ift im Intereffe der Freihaltung der Flüffe und Wafjerläufe von Ver: 

unveinigungen vorgefchrieben, daß für jtädtifche Entwäfjerungs- und Kanalijations- 
anlagen vor der Genehmigung die Zuftimmung der betheiligten Mintfter ein- 
geholt werden muß. Die Beachtung diefer Borjehrift it duch Erlaß vom 
8. September 1886 (Min. BL. f. d. 1. Verw. ©. 233) in Erinnerung gebracht. 

Die bejonderen für die Fifcherei erlaffenen Vorfchriften werden weiter unten 
zur Erörterung gelangen. 

Ein Verbot der Verunreinigung des Flußbettes und der Häfen, die Ab: 
lagerung von Schutt und Abraum aller Art amı Stromufer und an folchen 
Stellen des Hochwafjergebietes, wo eine folche Ablagerung befonders unterjagt 

it, jowie des Auswerfens von Gegenjtänden, die dem Schiffsverkehr hinderlich 
werden oder DVerflachungen erzeugen können, findet fich in a 44 der Bolizeiver- 
ordnung vom 7. März 1895. 

2. Der Wafferftan. 

Bon erheblichitev Bedeutung für die Wafferbenugung ift der Wafleritau. 

Die Kulmifche Handfefte bejtimmte, daß Feder, dejjen Acker ein taugliches Ge- 
wäjjer berührt, auf eigene Koften und zu eigenem NuGen nur eine einzige Mühle 
darauf anlegen dürfe, und daß, wenn eine etwa vorhandene größere Wajjerfraft 

durch Anlage von mehreren Mühlen ausgenußt werden fol, der Orden ein Drittel 
der Baufojten tragen und ebenfo viel von dem Ertrage ziehen jolle. Diefe Be- 
ftimmung tft nicht lange eingehalten, der Orden behielt fich vegelmäßig die Anlage 
und Ausnugung der Mühlen jelbit vor und legte, wenn ex fie einem Dritten ge: 
ftattete, einen fejten Zins auf jedes Nad.°) 

Der Orden elbit ging fait regelmäßig bei der Ueberbrücdung von Sümpfen 
in der Weije vor, daß er als Brückenkopf eine befeftigte Mühle anlegte. Unter 

der polnischen Herrfchaft gingen vielfach Mühlen des Ordens in ftädtifchen Be- 
ji über, jo wurden durch ein von König Kafimir ausgeftelltes Brivilegium vom 
26. Auguft 1457 die in und bei der Stadt Thorn belegenen Ordensmühlen 
Eigenthbum der Stadtgemeinde Thorn.) Die Erlaubniß zur Anlegung von 
Wafjermühlen erfolgte auch in polnischer Zeit durch Königliches Privilegium; bipw. 
erhielt im Jahre 1528 die Stadt Thorn die Erlaubniß, die fogenannte PBapier- 
mühle über die Drewenz zu erbauen.°) 

Bejchwerden über unberechtigtes Aufjtauen waren beveit3 zu jener Zeit 

nicht felten; im Sabre 1552 bejchwerte fich die Stadt Straßburg in W.-Br. 

dariiber, dab die Stadt Thorn durch Aufftauen des Wafjers in der Drewenz 

°) Lohmeyer a. a. D. ©. 170. Ein Privilegium des Hochmeilters Winrich von 
Knipprode für eine Mühle an der Montau vom Jahre 1352 findet fich bei Wegner 

„Der Kreis Schweß”, Bd. II ©. 74 abgedruckt. In der Handfejte der Stadt Schweb 
von 1385 heißt es: „Doch nehmen wir aus, die bürger uns nicht wehren follen, was 
möbhlen unde teiche voir in ihrer freiheit machen wollen oder fehutten.” Wegner a.a.O. ©. 85. 

?) Reftner a. a. DO. ©. 134. 

°) Wernide a. a. D. I ©. 321.
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an der Mühle in Leibitjch ihren Wiefen, Mauern und Thürmen großen Schaden 
zufüge.?) 

Aechnliche Beichwerden wurden feitens der Stadt Thorn laut, als 1704 
der Staroft von Krobie eine Kämpe von 70 Ellen Länge durchftechen und einen 

Graben von 7 Ellen Breite hevftellen Kieß, um durch diefen die Strömung der 
Drewenz von der Leibitjcher Mühle nach der von ihm am jenfeitigen Ufer an- 

gelegten Ecdarts-Mühle zu leiten. 

Die früher jehr große Zahl dev Mühlen, welche vielfach auf die Vorfluth: 
verhältniffe ungünftig einwirkten, hat fich in Folge der veränderten Smdufteie- 
verhältnifje erheblich verringert, e8 walten jedoch in diefer Beziehung noch viel- 
fach Verhältnifje vor, die eine Aenderung erwünjcht erfcheinen Laffen. 

Gegenwärtig bedürfen Stauanlagen für Waffertviebwerfe nach SS 16 flgd. 

der NeichSgewerbeordnung einer gewerbepolizeilichen Genehmigung. Bei der 
diefer vorausgehenden Prüfung find auf bejonderen Privatrechtstiteln be- 
vuhende Emmendungen nicht zu berückfichtigen, fondern auf den Nechtsweg zu 
verweijen. Die Extheilung der Konzeffion fteht einer Inhibirung der Anlage 
auf Grund eines im ordentlichen Nechtswege erjtrittenen Erfenntniffes nicht ent- 

gegen. Sonftige auf dem Nachbarrecht beruhende Einwendungen haben bei dem 
Konzejftonsverfahren ihre Erledigung zu finden. Soweit jolche Einwendungen 
unberückfichtigt geblieben find und zur Abwehr nachtheiliger Einwirkungen, welche 
von einem Grmdjtüc aus auf ein benachbartes geübt werden, dem Eigenthümer 
oder Befiger des Leßteren eine Privatllage gewährt ift, kann mit derfelben nach 

$ 26 der NeichSgewerbeordnung nicht die Befeitigung oder Einftellung des Ge- 
werbebetriebes, für welchen die Stauanlage genehmigt ift, fondern nur die Her- 
jtellung von Eimvichtungen, welche die benachtheiligende Einwirkung ausschließen 
oder, wo folche Einrichtungen nicht angängig oder mit dem betreffenden Ge- 
werbebetriebe unvereinbar find, Schadenserjat verlangt werden. Neben den 

reichSgejeßlichen Beftimmungen find nach $ 23 Abf. 1 der R. Gem. O. bei den 
Stauanlagen für Wafjertriebwerfe auch die landesgejeglichen Borjehriften anzu- 

wenden. Einwendungen, welche auf Grund der Landesgefege von den Betheiligten 
erhoben werden, gelten nicht als befondere privatrechtliche Titel.) Zu den in 

Frage fommenden landesrechtlichen Beftimmungen gehören auch diejenigen über 
die Feititellung des Staumaßes und die Sebung eines Merkpfahles.!') Die 
gewerbepolizeiliche Genehmigung ift nach) $ 25 a. a. D. auch bei einer wejent- 
lichen Aenderung in der Lage und Bejchaffenheit der Betriebsftätte und bei 
wejentlichen Veränderungen in dem Betriebe der Anlage erforderlich. Was als 
„wejentlich” anzufehen ift, ift nach der thatjächlichen Yage des Einzelfalles zu 

beurtheilen. Maßgebend find dabei die Nückfichten, welche nach dem Willen des 
Gefeßgebers überhaupt dazu geführt haben, die Genehmigungspflicht Für Anlagen 
diefer Art einzuführen. "?) 

9) Wernide a. a. DO. I ©. 16. 

109) Entfeh. d. Neich3-G. vom 20. Mai 1885, BD. 13 ©. 52 flgde. 

1) Entf. d. DO. 3. G. vom 5. Dezember 1895, XXIX 279 flgde. 

1) Entjch. de8 D. 3. ©. vom 17. Dezember 1883, X 277 flgde.
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Fir die Erneuerung einer Anlage oder einzelner Theile derjelben in un- 

veränderter Weile ift veichsgefeglich eine Genehmigung nicht vorgefchrieben. 
$ 232 Tit. 15 Th. II Allg. Landrechts fieht indefjen fir Mühlen an öffentlichen 
Flüffen vor, daß auch für den Wiederaufbau einer alten eingegangenen Mühle 

oder die Veränderung einer folchen die Anzeige bei der Landespolizeiinftanz zu 

erfolgen hat, deren Anweifungen befolgt werden müffen. Für Mühlen an 
Brivatflüffen aber beftimmt $ 235 Tit. 15 Th. II Allg. Landrechts, daß auch 
der Mühlenberechtigte, welcher eine eingegangene Mühle wieder herftellt oder jie 
an einen anderen Ort verlegen will, hierzu die Genehmigung der zuftändigen 
PVolizeibehörde einzuholen hat. (Vergl. die SS 6 flgde. des Edifts wegen der 
Mühlengerechtigfeit vom 28. Oftober 1810 — ©. ©. ©. 95.) 

Eine auf Grund der SS 16 flgde. der R. Gew. D. extheilte Konzejjion 
erlifcht, wer nicht innerhalb der bei der Genehmigung gejegten Frift oder, wenn 
eine fulche nicht gefegt ift, binnen SJahresfrift von ihr Gebrauch gemacht ift, 
fowie wenn der Sinhaber der Genehmigung den Betrieb während eines Zeit 
vaumes von drei Jahren eingeftellt hat, ohne eine Verlängerung der Friit nach- 

- gefucht oder erhalten zu haben ($ 49 a.a. OD.) Eine einmal ertheilte Ge- 
nehmigung bleibt jo lange in Kraft, als feine Aenderung in der Lage und Be- 
ichaffenheit der Betriebsftätte vorgenommen wird ($ 25 a. a. D.). Nur wegen 
überwiegender Nachtheile und Gefahren für das Gemeinwohl fann die fernere 
Benußgung der genehmigten Anlage durch die höhere VBerwaltungsbehörde unter- 
jagt werden, doch ift dem Befiger in diefen Falle für den erweislichen Schaden 

Erfaß zu leiten. 

Weiter als das Neichsrecht gehen die vorerwähnten Beftimmumngen des 
Allgem. Landrechts und des Edifts vom 28. Oftober 1810, ferner der $ 27 der 
preußifchen Gewerbe-Ordnung vom 17. Januar 1845 (6. ©. ©. 41) und der 

$ 1 des Gejeges, betreffend Errichtung gewerblicher Anlagen, vom 1. Juni 1861 
(8. S. ©. 749), nach welchen auch alle Triebwerfe ohne Stauanlagen ge- 
nehmigungspflichtig find, alfo auch Schiffsmühlen, Wafjerjchöpfräder und ver- 
gleichen. '?) 

Die Sebung eines Merkpfahles ift im Gebiet des Allg. Landrechts ge- 
jeßlich nicht vorgejchrieben, fie wird indejjen nach Maßgabe des Minifterial- 
Erlafjes vom 14. Juni 1847 Min. BL. f. d. i. Berw. ©. 136) bei den 
genehmigungspflichtigen Stauanlagen für Wafjertriebwerfe ftetS gefordert. S 1 

des Vorfluth-Edikts vom 15. November 1811, welches in den SS 1/9 von der 
Negelung des Wafjerjtandes bei Staumerfen durch Segung eines Merkpfahles 
handelt, jchveibt vor, daß bei den Mühlen oder anderen duch Wehre oder 
Schleufen veranlaßten Störungen, bei denen der Wafferftand noch nicht durch 
einen unter polizetlicher Aufficht gefegten Merkpfahl bejtimmt ift, fich jeder 

Bejiger diefer Anlagen die Segung eines folchen auf Antrag und Koften 
derer, die dabei intereffirt find, gefallen Laffen muß. Die Grundfäbe, nach 
welchen hierbei zu verfahren tft, find in den SS 4 und 5 des Borfluth-Edikts 
enthalten. it eine Einigung nicht zu evzielen, jo greift das Verwaltungs- 

13) Vergl. die Min.-Erlaffe vom 14. Dezember 1850 — Min.-Bt. f. d. i. Berw. von 

1851 ©. 15 — und vom 28. Auguft 1867 — Min. BI. f. d. i. Verw. ©. 380. 
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ftreitverfahren Bla, während dejjen Dauer eine interimiftiiche Feitfegung 
de8 Wafjerjtandes durch den SKreis-(Stadt-Ausfhuß nah S 6 a. a. D. ftatt- 
finden fann. 

Auf Grund von Brivat-Vereinbarungen gejeßte Stauzeichen haben nur 

Bedeutung für die Kontrahenten, dagegen gilt die Seßung eines Merfpfahles in 
der durch das Gejeb vorgejchriebenen Weife als ein öffentlich vechtlicher Be- 

ftimmungsaft.'%) 

An dem Mertpfahle muß der im Sommer und der im Winter zuläffige 
höchite Wafferftand ganz deutlich erkennbar bezeichnet werden, die Segung der 
Merkpfähle für den niedrigiten zuläffigen Wafjeritand fol nah S3 a.a. D. 

nu erfolgen dürfen, wen ein Müller die Verpflichtung hat zur Erhaltung der 

Schiffbarkeit eines Gewäfjers das Oberwaffer feiner Mühle auf einer gewiljen 

Höhe zu erhalten. 
Während welcher Zeit nur der niedrige Sommerwafjeritand zu halten ift, 

richtet fich nach S 7 a. a. D. zunächft nach Verträgen und vechtsfräftigen Ur- 
theilen, in deren Ermanglung nach den Brovinzialgejegen. Fehlen auch jolche, 
jo liegt die Feititellung ebenfalls den Kommifjarien ob. 

Kein Beliger von Mühlen darf den Wajferftand über die durch den 

Merkpfahl feitgefegte Höhe aufjtauen. Sobald das Wafjer über diefe Höhe 
wächft, hat er den Abfluß desjelben unentgeltlich jofort und andauernd jo lange 
in der durch $ S a. a. DO. bezeichneten Weife zu befördern, bi das Wafler 

wieder auf die Durch den Merkpfahl bejtimmte Höhe herab gefallen it. Staut 
er über die zuläffige Höhe oder verabfäumt er, vechtzeitig das Wafjer abzulafjen, 
fo hat die örtliche Bolizeibehörde auf Antrag der Interejfenten die m $SSa.a.D. 
vorgejehenen Maßnahmen auf Gefahr und Koften des Miühlenbefigers vornehmen 
zu lafjen, der, abgefehen von feiner Erfaßpflicht und unabhängig davon, ob über- 

haupt ein Schaden entftanden ift, mit einer Bolizeiftrafe von 60 bis 150 Mark 

belegt werden fann. 
Hinfichtlich der Privatflüffe find die Grundfäge für die Benugung des 

vorüberfliegenden Wafjers in den SS 13, 16 und 17 des Gejeßes von 
28. Februar 1843 niedergelegt, durch welche die SS 238, 239, 246 Tit. 15 
TH. IT Allg. Landrecht3 und der $ 7 des Edifts vom 28. Dftober 1810 wejent- 
liche Aenderungen erfahren haben. Die legterwähnten Borfchriften finden gegen- 
wärtig nur noch auf Gräben Anwendung. ") 

Nach den SS 11, 12 de3 Vorfluth-Edifts vom 15. Vovember 1811 jollen 
die Miühlenbefiger und alle, welche jonft den Abfluß eines Gewäfjers anzubhalten 
berechtigt find, den freien Lauf desjelben nach Beftimmungen des Kreis (Stadt-) 
Ausfchuffes ganz oder zum Theil wieder heritellen, jobald hieraus ein offenbar 

überwiegender Vortheil für die Bodenkultur oder Schiffahrt entjteht. Dieje 

Verpflichtung fann bis zur gänzlichen Wegräumung von Wafjermühlen ausge 

1), BVergl. Neich3-Strafgefegbuch $ 274 Ver. 2. 
5) Hinfichtlich der Mühlen und Triebwerke, welche bei der Publikation des Gejeßes 

vom 28. Februar 1843 zu Necht bejtanden, vergl. die Entjch. des Ob. Trib. vom 13. Febr. 
1857 Bd. 37 ©.173 und vom 5. November 1861 in Strieth. Arch. Bd. 44 ©. 49, jowie 

die Entjch. d. R. Ger. vom 24. November 1886 bei Gruchot: Beiträge Bd. 31 ©. 418.
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dehnt werden. Weitere VBorausjegung der Maßnahmen diefer Art ift indejjen 
die vorgängige Sicherung der dem Müller oder den fonft Berechtigten zu ge 
währenden vollftändigen Entjchädigung.'‘) 

Die Beitimmung über die Behörden, welchen die Genehmigung von Stau- 
anlagen fir Waffertriebwerfe obliegt, und das hierbei zu beobachtende Verfahren 
ift in der Neich8-Gewerbeordnung der Landesgefeßgebung überlaffen. 3 find 
indefjen gewiffe grundlegende Vorjchriften vorgefehen, mit welchen die Landes- 
gefeßgebung zu rechnen hat. Diejelben finden fich in den $$ 17—21 der Neichs- 
Gewerbeordnung. Diejelben VBorfchriften, jedoch mit gemijien Modifikationen, 
find na) $ 25 a. a. DO. auch bei Anträgen auf Genehmigung von wejentlichen 
Veränderungen der Betriebsftätte oder im Betriebe der Anlage anzımenden. 
Das Verfahren, betreffend die Unterfagung der Benubung eimer genehmigten 
Anlage (88 51, 52, 54 a. a. D.), regelt fich nach den SS 20, 21 a. a. D., (vgl. 
auch Die Ausführungsanweifung zur Gewerbeordnung vom 4. September 1869 
— Min. BL. f. ». i. VBerw. ©. 202). In Preußen befchliegt über Anträge auf 
Genehmigung zur Errichtung oder Veränderung von Stauanlagen für Wafjer- 

- triebwerfe der Kreis-(Stadt-) Ausschuß, in den einem Landkreife angehörigen 
Städten mit mehr als 10000 Einwohnern der Magiftrat, und über die Unter- 
jagung der Benußung einer gewerblichen Anlage wegen überwiegender Nachtheile 
und Gefahren für das Gemeinwohl der Bezirksausfchuß. Die Bejchwerde geht 
an den Minifter für Handel und Gewerbe; jofern bei Stauanlagen Yandeskultur- 
interefjen in Betracht kommen, ift der Minifter für Landwirthichaft zuzuziehen- 
(SS 109, 112, 113 des Zuftändigfeitsgejeßes). 

‚Behufs Feitfegung der Höhe des Wafjerftandes find nach S 67 des Zu- 
ftändigfeitsgejeßes die Kommifjarien!?) endgültig durch Beichluß des Kreis: 
(Stadt-)Ausfchuffes zu ernennen. Gegen die durch die Kommifjarien beim Manz- 
gel vechtsverbindlicher deutlicher Beftimmungen bewirkte Feitfegung des Wafjer- 
ftandes, jteht den Betheiligten die Stlage bei dem Kreis-(Stadt-)Ausfchuß zu. 
Bor demjelben find auch Streitigkeiten darüber, ob die Höhe des Wafferjtandes 
in vechtsperbindlicher und deutlicher Weife beftimmt it, im Berwaltungsitreit- 
verfahren zum Austrage zu bringen. 

Diejelbe Behörde tft befugt, einen bis zur vechtsfräftigen Entjceheidung im 
Berwaltungsftreitverfahren innezuhaltenden Wafjerftand durch endgültigen Be- 
jhluß vorläufig fejtzufegen.'°) 

V. Gewinnung von Erzeugniffen des WVaffers. 

Sm folgenden Abjchnitt betrachten wir die Gewinnung von Erzeugnifjen 
des Wafjers aus dem Thier-, Pflanzen und Mineralveich, jowie von Eis. Das 

16) Bergl. hierzu die Anm. zu S 11 flgd. a. a. DO. bei Brauchitfch: Die neuen 
preußifchen VBerwaltungsgejege Bd. 4 ©. 64 flgd. 

) &8 müjjen mehrere Kommifjarien mitwirken. Gin Rechtsfundiger braucht fich 

unter denfelben nicht zu befinden. Gntjch. d. DO. B. ©. vom 16. Dezember 1886. XIV 
©. 301 und vom 19. Dezember 1892 XXIV 262. 

18) Bergl. hinfichtlich der Rechtiprechung des D. B. ©. zu $ 67T a. a. DO. Braudhitjch 
a. a. D. Bd. 4 ©. 855 flgd.


